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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1955

Norm

EO §44 A1

Rechtssatz

Die Tatsache allein, daß der Verp4ichtete bei seiner Firma in Mißkredit geraten könnte, wenn eine

Exekutionsbewilligung zugestellt würde, stellt keinen Vermögensnachteil, der eine Auschiebung rechtfertigen würde,

dar.

Entscheidungstexte

3 Ob 465/55

Entscheidungstext OGH 21.09.1955 3 Ob 465/55

3 Ob 106/70

Entscheidungstext OGH 12.08.1970 3 Ob 106/70

Beisatz: Benachteiligung im Fortkommen als Beamter. (T1)
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